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1. Begrüssung 
Feststellung der ordnungsgemässen Einberufung der Gemeindeversammlung 
 

V. Meyer begrüsst die Anwesenden herzlich zur 17. Gemeindeversammlung der Gemeinde Buchegg: Sie stellt die 
ordnungsgemäss Einberufung der Gemeindeversammlung fest und bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen.  
 
Da der Gemeinderat mit einem grossen Ansturm an der Gemeindeversammlung rechnete, wurde etwas enger 
bestuhlt als ursprünglich vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und den vorgeschriebenen Schutz- 
und Hygienemassnahmen mussten die Anwesenden einzeln und in Abstand durch die Eingangskontrolle. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten auf dem zugewiesenen Sitzplatz nehmen. Nur so kann die 
vorgeschriebene Rückverfolgung gewährleistet werden. Dieses Vorgehen hat dazu geführt, dass die Versammlung 
mit einer viertelstündigen Verspätung beginnt.  
 
Begrüsst werden auch Rahel Meier und Hansjörg Sahli (Fotograph) von der Solothurner Zeitung.  
 
V. Meyer ist sich bewusst, dass der grosse Ansturm nicht alleine wegen dem guten Rechnungsabschluss erfolgt. 
Ein grosser Teil der Anwesenden nehmen aufgrund des Zeitungsartikels über den Antennenstandort in Aetigkofen 
an der Versammlung teil.   
 
V. Meyer erklärt, dass sich der Gemeinderat mit der gesamten Infrastruktur in der Gemeinde auseinandersetzen 
muss. Die Firma T-Line wurde von der Swisscom mit der Prüfung von Antennenstandorten beauftragt. Diese 
Anfrage wurde an den Gemeinderat gerichtet und wurde anlässlich der letzten Sitzung behandelt. Der 
Gemeinderat hat den vorgeschlagenen Antennenstandort in Aetigkofen weder erlaubt noch bestimmt. Es ging bei 
der Anfrage lediglich um die Haltung des Gemeinderates gegenüber einer Abklärung dieses 5G-Antenne-
Standortes in der Gemeinde. Dies wurde im Zeitungsartikel offenbar zu wenig genau erklärt. 
 
Der Artikel löste grossen Unmut in der Bevölkerung aus. Die Bedenken wurden der Gemeindepräsidentin auf 
schriftlichem, telefonischen und persönlichen Weg mitgeteilt. V. Meyer und der gesamte Gemeinderat nehmen 
die Anliegen der Bevölkerung sehr ernst und werden anlässlich der nächsten oder übernächsten 
Gemeinderatsitzung ein Rückkommen zum Entscheid bezüglich dieser Anfrage behandeln.  
V. Meyer möchte betonen, dass an der heutigen Gemeindeversammlung keinen Beschluss über ein ja oder nein 
eines Antennenstandortes in Aetigkofen gefasst werden kann. An der Gemeindeversammlung dürfen keine 
Traktanden nachträglich eingefügt und behandelt werden. Gerne dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger im 
Traktandum «Verschiedenes» dazu äussern.  
 
Die Einladung erfolgte fristgerecht im «Azeiger» am 4. Juni 2020. Sämtliche Unterlagen sind seit dem 8. Juni 2020 
in der Gemeindeverwaltung aufgelegen und auf der Homepage aufgeschaltet. 
 
Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung wurde vom Gemeinderat anlässlich seiner Sitzung vom 
15. Januar 2020 genehmigt und verabschiedet. Das Protokoll ist seither auf der Homepage aufgeschaltet. 
 
Entschuldigt haben sich: 

- Hanspeter und Hanny Ris, Aetingen 
- Christian Ledermann, Küttigkofen 
- Georg Baumgartner, Bauverwalter Gemeinde Buchegg 
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2. Organisation 
Wahl der Stimmenzähler / Anzahl Stimmberechtigte / Genehmigung Traktandenliste 
 

Wahl der Stimmenzähler 
Folgende Stimmenzähler werden vorgeschlagen und einstimmig gewählt 
 

- Oberli Balli Andreas, Aetigkofen 
- Anton Andres, Aetigkofen 

 
Anzahl Stimmberechtigte 
Es wurden 79 Stimmausweise abgegeben, demnach sind 79 Stimmberechtigte anwesend, das absolute Mehr 
beträgt 40 Stimmen.   
 
Genehmigung Traktandenliste 
Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. 
 
 
3. Jahresrechnung 2019 

 
a) Kurzpräsentation 

 
Th. Stutz führt durch die Investitionsrechnung und die Erfolgsrechnung. 
 
Zusammenstellung der getätigten Investitionsausgaben 

- Verwaltungsliegenschaften (Gemeindehaus/MZH Aetigkofen) CHF 7’788 
- Feuerwehr (Anschaffung Fahrzeug) CHF 52’418 
- Breibandnetz- und Mobilanlagen (Antenne Gossliwil – Restbetrag) CHF 2’178 
- Kantonsstrassen CHF 57’915 
- Gemeindestrassen CHF 164’983 
- Raumordnung (räumliches Leitbild) CHF 36'630 
- Strukturverbesserung (Drainagen, erfolgen im 3-Jahresplan) CHF 69’964 

Total Investitionen Steuerhaushalt netto CHF 391’876 
 
Zusammenstellung der getätigten Investitionsausgaben Spezialfinanzierung 

- Wasserversorgung CHF 1'631’156 
./. Anschlussgebühren und Beiträge CHF 421’637 
Wasserversorgung netto CHF 1'209’519 
 

- Abwasserentsorgung CHF 421’535 
./. Anschlussgebühren und Beiträge CHF 56’167 
Abwasserentsorgung netto CHF 365’368 
 

- Elektra Kyburg-Buchegg CHF 18’224 
./. Anschlussgebühren CHF 4’330 
Elektra Kyburg-Buchegg netto CHF 13’894 
Total Nettoinvestitionen Spezialfinanzierung CHF 1'588’781 

 
Bei der Erfolgsrechnung werden keine Details der einzelnen Positionen präsentiert. Nachtragskredite bis 
CHF 5'000 im Einzelfall wurden durch den Gemeinderat abschliessend genehmigt. Gebundene Nachtragskredite 
(Gebunden sind Ausgaben, welche nicht beeinflussbar sind) wurden vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
Ein Nachtragskredit ist durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen. 
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Wortmeldungen 
P. Storchenegger, Brittern: Wenn die Basis des vorhandenen Eigenkapitals so hoch ausfällt, könnte man doch über 
eine Steuersenkung nachdenken.  
Th. Stutz: Der Gemeinderat nimmt dieses Anliegen auf und wird die Frage im Rahmen des Budgets 2021 prüfen. 
 
Chr. Brechbühl, Küttigkofen: Das Eigenkapital muss ja nicht nur aus flüssigen Mitteln bestehen. Es kann durchaus 
auch in Immobilien stecken und wird dennoch als EK ausgewiesen.  
Th. Stutz: Das ist korrekt. Die Liquidität entspricht nicht gleich dem Eigenkapital. Die Liquidität wird laufend 
geprüft und es wird auch beachtet, wann welche Investitionen getätigt werden müssen, damit die Liquidität stabil 
bleibt. 
P. Storchenegger, Brittern: Wie hoch ist das Verhältnis zwischen den flüssigen Mittel und den festen Anlagen. 
Th. Stutz: Die flüssigen Mittel betragen rund CHF 1,9 Mio. und CHF 9,0 Mio. das Verwaltungsvermögen (= 
Vermögen, welches den Gemeindeaufgaben dienen). Die Sachanlagen im Finanzvermögen (ehemalige 
Schulhäuser = Kapitalanlage der Gemeinde) betragen rund CHF 6,0 Mio. Per Ende Jahr resultieren rund CHF 3,1 
Mio. Forderungen (Steuereinnahmen) und CHF 1,8 Mio. nicht bezahlte Rechnungen aus dem Investitionsbereich. 
Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital beträgt CHF 18 Mio. 
 

b) Kenntnisnahme von gebundenen Nachtragskrediten 
 
Die Gemeindeversammlung nimmt von den folgenden gebundenen Kreditüberschreitungen Kenntnis: 
 

 

 
 

c) Kenntnisnahme Nachtragskredite gemäss Nachtragskredittabelle 
 
Die Gemeindeversammlung nimmt von folgenden ordentlichen Kreditüberschreitungen Kenntnis: 
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d) Genehmigung Nachtragskredit Erfolgsrechnung 2019  
 
Gemäss § 23 Abs. 3 Bst b) der Gemeindeordnung (GO) verfügt der Gemeinderat über die Kompetenz zur 
Beschlussfassung über jährlich wiederkehrende Ausgaben bis CHF 10'000 pro Sachgeschäft und Jahr. Es fällt 
demnach die folgende Kreditüberschreitung in der Erfolgsrechnung 2019 in die Kompetenz der 
Gemeindeversammlung: 
 
Konto Bezeichnung Budgetkredit Ausgaben Nachkredit Abw. 
  CHF CHF  CHF % 
6150.3141.00 Baulicher Strassenunterhalt 440'000.00 460'123.85 20'123.85 4.37 
 
Begründung der Kreditüberschreitung 
Die im Winter 2018/2019 entstandenen Schäden am Gemeindestrassennetz waren zahlreich. Entsprechend 
mussten aufwändigere und kostspieligere Reparaturen veranlasst werden, so dass der vorgesehene Budgetkredit 
nicht ausreichte. 
 
Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2020 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2020, die vorstehend aufgeführte 
Überschreitung des Budgetkredites auf Konto 6150.3141.00 Baulicher Strassenunterhalt im Umfang von 
CHF 20'123.85 zu genehmigen 
 

Beschluss 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Kreditüberschreitung mit grossem Mehr und einer 
Gegenstimme. 
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e) Kenntnis Bericht der Revisionsstelle (Schürmann Treuhand) 

 

 
 
Die Gemeindeversammlung nimmt den Revisionsbericht zur Kenntnis.  
 

f) Genehmigung Jahresrechnung 2019 
 
Ausgangslage 
Der vorliegende Jahresrechnung 2019 schliesst erneut deutlich besser ab als budgetiert: 
Aufwandüberschuss gemäss genehmigtem Budget 2019 CHF 397'895.00 
Ertragsüberschuss CHF 478'736.95 

Besserstellung gegenüber Budget CHF 876'631.95 
(Vorjahr: Besserstellung gegenüber Voranschlag CHF 714'957.87) 
Die grösste positive Abweichung lässt sich erneut bei den Steuereinnahmen feststellen: Diese liegen mit 
CHF 8'159'585.49 (Vj CHF 7'925'085.18) um CHF 596'085.49  
(Vj CHF +621'585.18) über den budgetierten Steuereinnahmen von CHF 7'303’500.00.  
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Besser / Schlechter als budgetiert schliessen ab: 

 0 Allgemeine Verwaltung Schlechterstellung CHF -7'016.80 -0.71 % 

 1 Öffentliche Sicherheit Schlechterstellung CHF -1'322.21 -1.06 % 

 2 Bildung  Besserstellung  CHF 64'540.95 1.49 % 

 3 Kultur und Freizeit Besserstellung CHF 24'374.29 18.98 % 

 4 Gesundheit Besserstellung CHF 15'071.10 3.77 % 

 5 Soziale Wohlfahrt Besserstellung CHF 46'921.35 2.11 % 

 6 Verkehr Besserstellung CHF 25'303.17 2.69 % 

 7 Umwelt und Raumordnung Besserstellung CHF 66'351.65 30.47 % 

 8 Volkswirtschaft Besserstellung CHF 45'240.70 49.77 % 

 9 Finanzen und Steuern Besserstellung CHF 199'272.75 2.06 % 

Die Spezialfinanzierungen schliessen wie folgt ab: 

 7101 Wasserversorgung Besserstellung CHF 9'259.68 7.57 % 

 7201 Abwasserentsorgung Besserstellung CHF 56'683.19 629.81 % 

 7301 Abfallbeseitigung Besserstellung CHF 3'891.72 81.93 % 

 8711 Elektra Kyburg-Buchegg Besserstellung CHF 4'135.75 10.23 % 

Nachkredite > CHF 5'000 
Gemäss Nachkredittabelle wurden durch den Gemeinderat die folgenden Nachkredite > CHF 5'000 behandelt: 
 
Gebundene Nachkredite CHF 268'093.38 
Nachkredite in der Kompetenz des Gemeinderates CHF 114'664.77 
Nachkredite in der Kompetenz der Gemeindeversammlung CHF 20'123.85 

Total notwendige Nachkredite > CHF 5'000 im Einzelfall CHF 402'882.00 
Antrag an die Gemeindeversammlung 
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2019 in seiner Sitzung vom 6. Mai 2020 beraten und genehmigt. Der 
Gemeinderat stellt der Gemeindeversammlung folgenden Antrag: 
 

1. Kenntnisnahme der dringlichen und gebundenen Nachtragskredite im Umfang von CHF 268'093.38. 
 

2. Genehmigung des folgenden Nachtragskredites: 
Konto 6150.3141.00 Baulicher Strassenunterhalt CHF 20'123.85 
 

3. Kenntnisnahme vom Bestätigungsbericht der aussenstehenden Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2019 
vom 6. Mai 2020. 
 

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2019: 

Erfolgsrechnung 2019: 
mit einem Aufwand von CHF 11'420'171.15 
und einem Ertrag von CHF 11'898'908.10 
ergebend einen Ertragsüberschuss von CHF 478'736.95 

Der Ertragsüberschuss wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) gutgeschrieben. 
Investitionsrechnung: 
mit Investitionsausgaben von  CHF 2'497'126.64 
und Investitionseinnahmen vom CHF 516'469.05 
ergebend Nettoinvestitionen von CHF 1'980'657.59 
Bilanz: 
mit Aktiven und Passiven von  CHF 21'375'284.88 
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5. Genehmigung der Ergebnisse der Spezialfinanzierungen: 

Wasserversorgung Aufwandüberschuss CHF -113'140.32 
Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss CHF 65'683.19 
Abfallbeseitigung Ertragsüberschuss CHF 8'641.72 
Elektra Ertragsüberschuss CHF 44'565.75 
 
Der Aufwandüberschuss der Wasserversorgung wird dem Eigenkapital Wasserversorgung belastet und die 
Ertragsüberschüsse der übrigen Spezialfinanzierungen werden den jeweiligen Eigenkapitalien 
gutgeschrieben. Nach Verbuchung der Ergebnisse präsentieren sich die Eigenkapitalien der 
Spezialfinanzierungen wie folgt: 
 
Wasserversorgung CHF 397'835.78 
Abwasserbeseitigung CHF 1'858'685.72 
Abfallbeseitigung CHF 156'086.70 
Elektra CHF 722'749.92 

 
 
Wortmeldungen 
Chr. Brechbühl, Küttigkofen: Woher kommt der grosse Aufwandüberschuss in der Spezialfinanzierung der 
Wasserversorgung? Seit der Fusion muss in Küttigkofen höhere Gebühren bezahlt werden. 
Th. Stutz: Nach der Fusion hat sich herausgestellt, dass die Wasserversorgung kumuliert einen grossen Verlust 
ausweist. Der Wasserpreis ist zu tief. Im Gegensatz haben wir einen guten Preis im Abwasser. Der Gemeinderat 
zieht in Erwägung den Wasserpreis zu erhöhen und im Gegensatz der Abwasserpreis zu senken. Aus dem GWP 
resultieren auch hohe Investitionen und demnach auch hohe Abschreibungskosten. 
 
St. Jakobi, Küttigkofen: Muss die Gemeinde für den Wasserbezug mehr bezahlen aufgrund der Verunreinigung im 
Trinkwasser (Chlorotalonilwerte)?  
Th. Stutz: Die Gemeinde kauft kaum Wasser ein. Der Bezug des Wassers kommt in Küttigkofen von der 
Wasserversorgung Grenchen. Finanziert wird der Bezug des Wassers mit einer Beteiligung an der 
Wasserversorgung Grenchen, welche ca. 9 % beträgt.  
 
H. Altermatt, Küttigkofen: Wird das bezogene Wasser in Küttigkofen auch gemischt abgegeben. Seit November 
2019 wird in Kyburg kein Wasser mehr gepumpt.  
Th. Steiner, Präsident Werkkommission versichert, dass in Küttigkofen unbedenklich Wasser bezogen werden 
kann. 
 
D. Meyer, Tscheppach: Möchte beliebt machen, dass die Bevölkerung über die Wasserwerte orientiert wird, dann 
weiss jedermann Bescheid über die Wasserqualität.  
V. Meyer bestätigt, dass diese Werte laufend aktualisiert und schon länger auf der Homepage aufgeschaltet sind. 
 
K. Stuber, Brügglen: Seit Jahren schliesst die Rechnungsgemeinde mit einem Überschuss ab. Er möchte dem 
Gemeinderat ans Herz legen, bei der Budgetierung die Senkung des Steuerfusses in Betracht zu ziehen. 
 
Th. Steiner, Hessigkofen: Er hat sich schon zwei Mal an einer Gemeindeversammlung für eine Steuersenkung 
ausgesprochen und beantragt. Leider ist damals fast niemand auf sein Boot aufgesprungen. 
 
B. Isch, Aetigkofen: Sieht es schwierig mit den jeweils präsentierten Budgetzahlen eine Steuersenkung in 
Erwägung zu ziehen. Er möchte wissen, warum in der Erfolgsrechnung Negativzinsen resultieren?  
Th. Stutz erklärt, dass es sich hierbei um Zinsen handelt bei Steuerrückerstattungen. Bezahlt jemand zu viel 
Steuern gemäss Vorbezug, wird der zu viel bezahlte Betrag verzinst.  
 
 

Beschluss 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Jahresrechnung mit grossem Mehr ohne Gegenstimme. 
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4. Brückensanierung im Mülitäli bei der Sandsteinhöhle Brügglen / Küttigkofen (N. Fischer) 
 

Ausgangslage und Begründungen 
Die Planung der Brückensanierung im Mülitäli bei der Sandsteinhöhle in Küttigkofen/Brügglen welche anlässlich 
der Gemeinderatssitzung vom 23. Oktober 2019 genehmigt wurde ist nun abgeschlossen. Der Gemeinderat hat 
die Realisierung in den Sitzungen vom 22. April 2020 und 3. Juni 2020 genehmigt. 
 
Was wird mit der Sanierung erreicht: 

1. Hauptaugenmerk ist der hohe Mehrwert für die Natur (Ökologie). Die Längsvernetzung der Fische im 
Mülibach wird sicherstellt. 

2. Das Bachboard vor und nach der Brücke sowie die Brücke selber werden bibersicher gemacht. 
3. Die Hochwasssersituation wird entschärft. Bei Hochwasser gab es Schäden an Land und Strasse. 
4. Die Sanierung der Brücke erfolgt nach Vorbild einer bereits erfolgreich realisierten Sanierung. 
5. 74 % der Kosten tragen Dritte, die Gemeinde bezahlt «nur» 26 %, 43 % bezahlen Kanton und Bund und 

31 % kommen aus dem Alpiq Naturfonds. 
 
 
Beschreibung Ökologie 
Das Gerinne der bestehenden Brücke ist mit einer glatten Betonsohle ausgeführt. Die  
Fischwanderung ist aufgrund dessen deutlich eingeschränkt. Bei Niedrigwasser können  
keine Fische aufsteigen. Ebenfalls ist die Passierbarkeit für Kleinsäugetiere eingeschränkt. Die glatte Sohle und die 
bestehenden Betonwände verhindert einen Auf- und Abstieg der Fische sowie eine nachhaltige Vernetzung 
entlang der Ufer des Mülibachs. 
Die mittels Steinen und Gehölzen aufgewerteten Uferpartien ermöglichen zukünftig eine nachhaltige Vernetzung 
für allerlei Lebewesen. Die naturnahe Kies-Bachsohle vor, im, nach dem Durchlass bietet die nötigen 
Rahmenbedingungen für eine naturnahe Fischwanderung im Mülibach. 
 
Das Projekt sieht weiter die Schaffung von natürlichen Fischunterständen oberhalb der Brücke mittels Lebend-
Faschinen vor. Das heutige Ufer verfügt über keine Deckungsmöglichkeiten für Fische. 
Verbesserung der Fliesseigenschaften (Schleppspannung) infolge des steileren Sohlengefälles vor und nach der 
Brücke. Somit wird die Kolmatierung der Bachsohle verhindert. Die Wasserlebewesen finden zukünftig eine 
offene, kiesige und dynamische Bachsohle vor. Kieslaichende Fische (sog. Kieslaicher) sind auf solche  
Bachsohlen-Abschnitte zwingend angewiesen.  
Die unnatürlichen Betonelemente werden vollständig abgebrochen und entfernt. Die freiwerdenden Flächen 
werden mit standorttypischen Gehölzen bepflanzt. Der Brückenersatz wird genutzt, um den Abschnitt in ein 
natürliches, ökologisches Habitat aufzuwerten. 
 
Massnahme(n) 

1. Revitalisierung Bachsohle zusammen mit Ersatz Durchlass 
2. Schaffung Fischunterstände 
3. Schaffung natürliches Hecken-Habitat entlang des Mülibachs 

 
ökologischer Nutzen 

1. Ermöglichung permanenter Wanderungen von Fisch- und Kleinsäugertieren (Vernetzung) 
2. Verhinderung Kolmatierung Bachsohle 
3. Verbesserung Rahmenbedingungen für Kieslaicher 
4. Schaffung naturnahes Hecken-Habitat für diverse Insekten und Kleinsäuger 

 
 
Bruttokosten (= Bruttoprojektkredit) CHF 120‘000.00 
Provisorische Beteiligungszusagen von Kanton und Bund (43 %) CHF 52‘140.00 
(Definitive Zusagen erfolgen nach dem Bauverfahren, Beiträge sind aber realistisch) 

Entscheid Beteiligung Alpiq Ökofonds (31 %) CHF 36‘900.00 
Restkosten für die Gemeinde (26 %) CHF 30‘960.00 
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Wortmeldungen 
W. Zimmermann, Brügglen: Der Beton bei der Brücke wurde für die Wässerung gemacht. Er ist nicht 
einverstanden, dass eine Brücke, welche durchaus noch instand ist, abgebrochen und eine Neue errichtet wird. 
Man sollte der Natur und dem Wasser seinen natürlichen Lauf lassen, auch dem Biber. Er findet den Eingriff in die 
Natur und auch den Preis dafür zu hoch. Der Weg über die Brücke wird nur noch sehr selten überschwemmt. 
 
B. Wyss, Aetigkofen: Wie hoch ist der Anteil der Planungskosten? 
N. Fischer: Die Baunebenkosten betragen gesamthaft CHF 17'200 plus CHF 4'700 als Reserve.  
 
Chr. Brechbühl, Küttigkofen: Sie freute sich darüber, dass man sich im Gemeinderat gefragt hat, warum eine 
Brücke, welche noch instand ist, abgerissen und ersetzt werden muss. Sie ist auch der Meinung, dass dies nicht 
notwendig ist. Sie wohnt seit mehr als 25 Jahren in Küttigkofen und kann an einer Hand abzählen, wann der Weg 
über die Brücke überschwemmt wurde. Sie findet das Projekt zwar gut im Bereich «wünschenswert» aber nicht 
im Bereich «notwendig». Es gibt in der Gemeinde zu viele offene Projekte (räumliches Leitbild, Umbau Schulhaus 
Aetingen, GWP), welche erst beendet werden sollten, bevor weitere und neue Projekte bearbeitet werden. 
 
A. Burkolter, Küttigkofen: Er teilt die Meinung, dass die Brücke nicht saniert wird. Im Weiteren ärgert er sich über 
die «Biber-Touristen». Die «Städter» haben während der Coronakrise Erholung auf dem Land gesucht. Das 
Mülitäli wurde in dieser Zeit richtiggehend zugeparkt. Die Leute sind zudem überall durchgelaufen und haben die 
Felder zertrampelt und Müll hinterlassen. Viele haben den Biberbau gesucht und gehofft, einen Biber zu sehen. 
Gegen den Biber hat A. Burkolter nichts, gegen den «Bibertourismus» aber schon. 
 
P. Storchenegger, Brittern: Im Mülitäli gibt es seitens des Kantons Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem 
«Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft». Die Gemeinde steht in der Verantwortung zum Mülitäli Sorge zu 
tragen. Das Täli ist ein attraktiver Fleck in der Gemeinde. Der Natur- und Landschaftsschutz sieht die Natur im 
Mülitäli als gut, dürfte aber besser sein. Im Vordergrund steht klar der Nutzen von Landschaftsschutz. Es ist nicht 
wünschenswert, dass im Mülitäli noch mehr Veränderungen gemacht werden. Bei einer vorangehenden 
Sanierung wurden Wege teilweise geteert. Das ist weder schön noch notwendig. Es ist auch nicht nötig, dass die 
Wege mit immer grösseren Fahrzeugen der Forst- und Landwirtschaft befahren werden. Die heutige Brücke ist 
akzeptabel so wie sie steht, vielleicht hätte dies vor längerer Zeit anders gemacht werden sollen. Dass das Wasser 
bei Starkregen überläuft, ist ein natürlicher Vorgang. P. Storchenegger stellt einen Rückweisungsantrag. Es soll 
überprüft werden, ob es eine Möglichkeit gebe, die Fischgängigkeit zu verbessern, ohne dass die weiteren 
geplanten baulichen Massnahmen ausgeführt werden. 
Das dafür gesparte Geld, könnte für die Renaturierung bei der Steinrüsche eingesetzt werden. 
 
N. Fischer: Es ist richtig, dass die Brücke nicht saniert wird, weil es notwendig ist. Im Vordergrund dieses Projektes 
steht klar der ökologische Mehrwert. 
 
P. Zimmermann, Küttigkofen: Wird für die geplante Sanierung zusätzliches Land gebraucht, bzw. muss die 
Gemeinde Land erwerben? Zudem sind die Kosten für den Rückbau viel zu hoch aus seiner Sicht. 
N. Fischer: Es braucht keinen Landerwerb, der Bach wird auf das Grundstück des Eigentümers korrigiert und 
dessen Einverständnis liegt vor. 
 
Th. Steiner, Werkkommission: Er versteht nicht, wie ein Projekt nur damit gerechtfertigt wird mit der Tatsache, 
wie viel Geld die Gemeinde vom Bund, Kanton oder Alpiq erhält. Die Gelder vom Bund und Kanton sind auch 
Steuergelder und werden letztendlich von uns allen bezahlt. Der Biber gehört auch nicht in unsere Gegend, der 
sollte an die Aare und Emme ausgesiedelt werden.  
A. Gössnitzer, Küttigkofen: Auch wenn Bund und Kanton Beteiligungen zusagt haben, handelt es sich hier um 
Steuergelder. Zum Schutz der Fische oder zur Optimierung der Fischgängigkeit gibt es sicher andere Lösungen. 
Fische haben keine Mühe mit Betongewässer und Betonbetten. Es gibt viele Kantone, welche die alten 
Bewässerungssysteme wiederherstellen. Es sind historische Bauwerke. Mit diesem Projekt soll etwas entfernt 
werden, dessen Entfernung nicht notwendig ist. Das Hochwasser und die Überschwemmungen sind 
nebensächlich und stellen kein Problem dar.  
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A. Burkolter, Küttigkofen: Ihn stören nicht die Biber, sondern eher die Leute, die den Biber sehen wollen. Am 
besten würde man den bestehenden Biberbau einfach entfernen. Sollte das Projekt abgelehnt werden, könnte 
das dafür vorgesehene Geld dafür eingesetzt werden, das Bachbord wiederherzustellen.  
V. Meyer: Wir nehmen das Anliegen gerne so entgegen, aber die Bachbordbewirtschaftung ist ein anderes 
Thema. Ziel ist es, über das vorliegende Projekt abzustimmen. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeindeversammlung gibt den Bruttokredit in Höhe von CHF 120‘000 frei. Netto belastet das Projekt die 
Gemeindekosten mit 26 % der Bruttokosten, was CHF 30‘960 entspricht. 
 
Antrag P. Storchenegger 
P. Storchenegger stellt den Antrag das Projekt zurückzuweisen. Die Brücke soll stehen bleiben und die 
Fischproblematik soll untersucht und anders gelöst werden. 
 
 

Beschluss 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag von P. Storchenegger mit deutlich mit 61 Ja 
Stimmen. Das Projekt wird zur Überarbeitung zurückgewiesen.  
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5. Reglemente  
a) DGO, Anhang 2, Änderung und Anpassung §7: Pikettdienst Brunnenmeister 
b) Feuerwehrreglement, Änderungen in §1 und §5, Ergänzung in §17, Ergänzung §20 Jugendfeuerwehr 
und Ergänzung in §63 
c) Anpassung Wasserreglement und Abwassergebührenreglement 
 

a) DOG, Anhang 2, Änderung und Anpassung §7: Pikettdienst Brunnenmeister 

 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Änderungen und Anpassungen im §7 in der DGO, 
Anhang 2 zuzustimmen.  
 

Beschluss 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag einstimmig. 
 
 

b) Feuerwehrreglement, Änderungen in §1 und §5, Ergänzung in §17, Ergänzung §20 Jugendfeuerwehr und 
Ergänzung in §63 

 
Anlässlich der Gemeinderatsitzung vom 10. April 2019 hat der Gemeinderat zugestimmt, dass die Feuerwehr 
Bucheggberg dem neuen Feuerwehrverband des Kantons Solothurn beitritt. Im neu gegründeten Verband werden 
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die Abläufe auf Verbandsebene im ganzen Kanton einheitlich geregelt und die Notwendigkeit und 
Daseinsberechtigung der Bezirksverbände entfällt. Die Jugendfeuerwehr im Bucheggberg wird aber weitergeführt. 
Sie wird unter den bestehenden Feuerwehren geregelt, wobei die Gemeinde Buchegg die finanzielle Aufsicht 
übernehmen wird. Aus diesem Grund musste der §20 «Jugendfeuerwehr» ergänzt werden.  
In §1 und §5 wurden die Herznotfälle gestrichen, da dies zukünftig nicht mehr die Aufgabe der Feuerwehr sein 
wird. Die Herznotfälle werden durch die First Responder behandelt. Bereits ausgebildete Feuerwehrleute sind 
zum grössten Teil auch Mitglieder der First Responder. 
§17: Ressortleiter Sicherheit im Gemeinderat wurde von der Kommission begrüsst. Die Frage stellt sich, ob der 
Gemeinderat stimmberechtigt sein wird oder nur als Bindeglied zwischen der Kommission und dem Gemeinderat 
dient.  
§63: Entschuldigungsgründe wurden ergänzt mit Behördentätigkeit wie Kommissionen, Gemeinderat, Kantonsrat. 
 
Angepasste Paragraphen 
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Wortmeldungen 
P. Zimmermann, Küttigkofen: Dank der Feuerwehr konnte kürzlich seine Mutter gerettet werden und ist sehr 
dankbar dafür. Wird sich die Sachlage mit dem Streichen der «Herznotfälle» aus dem Aufgabebereich der 
Feuerwehr ändern? 
V. Meyer: Die Herznotfälle laufen über die Solothurner Spitäler, über die First Responder-Organisation. Die 
Gemeinde wird auf dem Gemeindegebiet noch mehr Defi-Geräte montieren lassen und bietet Interessenten die 
notwendige Ausbildung zum First Responder via Samariterverein an. 
Chr. Brechbühl, Küttigkofen: Sie würde statt der aufgezählten «Behördentätigkeiten» den Begriff «öffentliches 
Amt» einfügen. Ein öffentliches Amt würde allem entsprechen wie z.B. auch Nationalrat usw. 
V. Meyer nimmt dies als redaktionelle Änderung gerne auf. 
 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Änderungen und Anpassungen im 
Feuerwehrreglement zuzustimmen.  
 

Beschluss 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag mit grossem Mehr. 
 
 

c) Anpassung Wasserreglement, Anhang 1 
 
Die Wasser- und Abwassergebührenreglemente mussten angepasst werden. Es gab ungleiche Formulierungen 
bei den Abschlussgebühren in beiden Reglementen. Es gab immer wieder Diskussionen, wenn die beiden 
Reglemente zur Anwendung kamen, welche bei Rechnungstellungen von Anschlussgebühren nach Investitionen 
im Energiesparbereich Anwendungsfragen aufwarfen. Die heutige Regelung war nicht in beiden Reglementen 
gleich, was zusätzlich für Unverständnis bei den betroffenen Grundeigentümern sorgte. Aus diesem Grunde 
wurde im Wasserreglement, Anhang 1 der §2 und im Abwassergebührenreglement der §5 angepasst.  
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c) Anpassung Abwassergebührenreglement 

 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Antrag Wasserreglement, Anhang 1 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Änderungen im §2 Wasserreglement, Anhang 1 
zuzustimmen. 
 

Beschluss 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag mit grossem Mehr mit zwei Gegenstimmen. 
 
Antrag Abwassergebührenreglement 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Änderungen im §5 Abwassergebührenreglement 
zuzustimmen. 
 

Beschluss 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag mit grossem Mehr mit einer Gegenstimme. 
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6. Mitteilungen aus dem Gemeinderat 
 

a) AG Spielplatz eingesetzt (Info Th. Stutz)  
Im März gelangten drei Frauen mit einem Wunsch den Spielplatz Mühledorf entsprechend alter Pläne zu 
optimieren, an die Baukommission. Das Geschäft wurde an den Gemeinderat übergeben. Der Gemeinderat kam 
zum Schluss, dass das Thema breiter und über das ganze Gemeindegebiet beurteilt werden muss. Anlässlich 
seiner Sitzung vom 6. Mai gab der Gemeinderat seine Zustimmung zum Ausbau von drei Plätzen mit einem 
Kostendach von je CHF 40'000 und wählte eine Arbeitsgruppe. Vertreten sind zwei Gemeinderäte und die 
Initiantinnen des Spielplatzwunsches. Die Arbeitsgruppe wird ein Projekt mit Kostenschätzungen ausarbeiten und 
planen an der Dezember Gemeindeversammlung das Projekt und den Antrag zu präsentieren. 
 
Wortmeldungen 
A. Burkolter, Küttigkofen: Weist darauf hin, dass früher der Spielplatz des Behindertenheimes Blumenhaus immer 
von den Schulkindern mitbenutzt werden durfte. Der Gemeinde Küttigkofen wurde damals vom Blumenhaus 
versprochen, dass das immer so bleiben wird. Jedoch ist der Spielplatz seit längerer Zeit nicht mehr öffentlich 
zugänglich.  
Th. Stutz nimmt diese Anregung gerne entgegen und wird diese prüfen. 
 
P. Storchenegger, Brittern: Es wäre schön, wenn die Spielplätze möglichst naturnah gestaltet würden. 
Th. Stutz bestätigt, dass dies in der Arbeitsgruppe schon diskutiert wurde. 
 
M. Racine, Mühledorf: Es gab in Mühledorf bereits einmal ein Projekt für die Umgestaltung des Turnplatzes. 
V. Meyer: Das Projekt konnte nicht realisiert werden, weil sich der Turnplatz in der Schutzzone der 
St. Margrethenquelle befindet. 
B. Baumann, Aetigkofen: Das alte Projekt von Mühledorf wird für die Neugestaltung der Spielplätze weiter 
verwendet.  
 
 

b) Planung der Velowege und Fusswege, aktueller Stand (Info S. Marti) 
 
S. Marti informiert über die geplanten Velowege und Fusswege im Gemeindegebiet. Velowege sind geplant 
zwischen Lüterkofen und Bibern, sowie zwischen dem Unteren Löffelhof und dem Gasthof Bismarck und zwischen 
Gossliwil und Bibern. Die Projekte werden von einem Ingenieur bearbeitet und werden mit dem Kanton 
besprochen. Der Veloweg unterer Löffelhof - Bismarck verläuft komplett auf dem Gebiet des Kantons Bern und 
muss deshalb in Rücksprache mit dem Kanton Bern bearbeitet werden. Die Bearbeitungswege sind teilweise sehr 
langwierig. 
 
Zwischen Kräiligen und Bismarck und der Talstrasse Kyburg und Margritliweg sind Fussgängerwege geplant. Diese 
Fusswege betreffen die Kantonsstrasse und müssen daher mit dem Kanton abgesprochen werden. 
 
Wortmeldungen 
S. Weibel, Mühledorf: Wäre es nicht möglich, dass zwischen der Liegenschaft Reinhard an der Hauptstrasse 10 in 
Mühledorf und dem Parkplatz vom Friedhof ein Fussweg gestaltet werden könnte. Diese Verbindungsstrasse 
würde dann direkt auf den Gehweg unterhalb der Friedhofmauer münden.  
S. Marti nimmt dieses Anliegen auf und wird dies mit dem Kanton diskutieren.  
 
 

c) Schwimmbad Mühledorf seit 6. Mai offen (Info B. Bartlome) 
 
Die Badi Mühledorf konnte nach den Lockerungsmassnahmen des Bundesrates mit leichter Verspätung am 6. Mai 
eröffnet werden. Leider war das Wetter bis dahin nicht optimal. In diesem Jahr hat die Badi neu zwei 
Bademeister, jedoch ist einer davon momentan noch krankgeschrieben. Wenn jemand aus der Bevölkerung die 
Ausbildung zum Rettungsschwimmer hat und gerne zwischendurch als Bademeister arbeiten möchte, darf sich 
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diese Person gerne auf der Verwaltung oder direkt bei B. Bartlome melden. Reserveressourcen werden immer 
benötigt. 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
 

d) Das Räumliche Leitbild ist im Gemeinderatszimmer und auf der Homepage einsehbar  
 
Im Frühling 2019 haben sich rund 70 Personen an der Zukunftskonferenz zur künftigen Entwicklung der Gemeinde 
Buchegg beteiligt. Diese Inputs sind in das Räumliche Leitbild eingeflossen und stehen nun zur öffentlichen 
Mitwirkung bereit. Die Mitwirkung läuft vom 15. Juni bis am 17. August 2020. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich 
mittels Mitwirkungsformular oder per Brief / E-Mail zum Räumlichen Leitbild zu äussern.  
An der Ergebniskonferenz/Mitwirkungsveranstaltung werden die wesentlichen Inhalte des Räumlichen Leitbilds 
vorgestellt. Die Arbeitsgruppe, der Gemeinderat und das Planerteam stehen für Diskussionen gerne zur 
Verfügung. Reservieren Sie sich bereits jetzt den Donnerstag, 13. August 2020, 19.00 – 20.30 Uhr in der 
Mehrzweckhalle Aetigkofen  
 
 

e) a.ord. Gemeindeversammlung zum Räumlichen Leitbild am 17. Sept.2020    
 
Am Donnerstag, 17. September 2020 wird die Gemeinde zu einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung 
einladen, an welcher u.a. das Räumliche Leitbild zur Verabschiedung unterbreitet wird. 
 
 

f) Verkehrsstudie ganzes Gemeindegebiet wird Ihnen voraussichtlich Herbst 2020 präsentiert  
 
Die Gemeinde bearbeitet zurzeit das Konzept «Langsamverkehr». S. Marti erklärt, was unter «Langsamverkehr» 
zu verstehen ist. Mit diesem Projekt möchte die Gemeinde in den Dörfern eine Verkehrsberuhigung schaffen. Das 
Ingenieurbüro spi planer hat hierfür in allen Dörfern Tempo-Messungen gemacht und die Dörfer 
verkehrstechnisch analysiert. In den meisten Dörfern sind Rechtsvortritt und Sichtweiten teilweise prekär bis 
unübersichtlich. Verschiedene Massnahmen zur Behebung werden im Gemeinderat besprochen. Als nächster 
Schritt wird das vorbesprochene Konzept dem AVT zur Stellungnahme unterbreitet. Im Herbst sollen die 
Stellungnahme und die Auswertung überarbeitet werden. Das Konzept soll anlässlich einer 
Informationsveranstaltung im Herbst / Winter 2020 der Bevölkerung vorgestellt werden. Einzelne Teile aus dem 
Konzept könnten allenfalls bereits im Rahmen der Budgetgemeindeversammlung zur Diskussion kommen.  
 
Wortmeldungen 
A. Gössnitzer, Küttigkofen: macht sich Sorgen um die Parkplatzsituationen bei gewissen Liegenschaften. Oft 
werden bei neuen Liegenschaften zu wenig Parkplätze eingeplant. Auch bei den Geschäften stehen vielfach zu 
wenig Parkplätze für die Besucher zur Verfügung. Diese Angelegenheit sollte aber nicht immer durch die 
Gemeinde gelöst werden, das ist Aufgabe des Geschäftsinhabers.   
 
A. Burkolter, Küttigkofen stimmt dem zu. Er glaubt, dass beim Bioladen in Küttigkofen zu wenig Parkplätze zur 
Verfügung stehen. Es hätte bei der Bauabnahme besser beachtet werden müssen, dass hier die Parkplätze 
Mangelware sind. Besucher des Bioladens parkieren teilweise mitten auf dem neu angepflanzten Dorfplatz und 
das kann nicht sein. 
 
Chr. Brechbühl, Küttigkofen: Der Bioladen in Küttigkofen hat gemäss seiner Ladenfläche genügend Parkplätze.  
Gesetzlich ist die vorhanden Anzahl Parkplätze korrekt.  
 
  



Gemeindeversammlung Protokoll der 17. Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 18. Juni 2020, 19:45 bis 21:55 Uhr in der 
Mehrzweckhalle, Aetigkofen 
 

 Seite 18 

g) Projekt Renaturierung 
 
N. Fischer informiert über das Projekt «Renaturierung». Die ULFKO wird anlässlich der nächsten Sitzung über das 
Vorprojekt informiert, anschliessend wird es eine Mitwirkung geben. Es handelt sich hierbei um ein 
Nutzungsplanverfahren. Der darin enthaltene Gestaltungsplan mit dem Bauprojekt und der Kreditbewilligung 
wird der Gemeindeversammlung vorgelegt. Anschliessend findet die Auflage des Gestaltungsplanes statt und das 
gesamte Planungsverfahren. Das gesamte Projekt ist ein aufwändiges Verfahren. 
 
 

7. Verschiedenes 
Die Bevölkerung hat das Wort 
 

Chr. Brechbühl, Küttigkofen: Der Hang am Chesslerrain in Küttigkofen rutscht permanent. Ist die Wasserfassung 
davon betroffen? 
V. Meyer: da kann der Wegmeister R. Arni etwas dazu sagen. 
R. Arni:  Der Rutsch im Hang existiert schon seit ein paar Jahren und hat sich verstärkt. Es wurde bereits ein 
Kasten eingebaut. Die Wasserfassung ist davon nicht direkt betroffen. Die Wasserfassung ist höchstens in Gefahr, 
wenn beim Hangrutsch nichts gemacht wird. Der Hang am Chesslerrain gehört der Bürgergemeinde. Die 
Gemeinde beteiligt sich an den Sanierungskosten, weil die Strasse eine Gemeindestrasse ist.   
 
A. Burkolter, Küttigkofen: Es wird vom Kanton und vom Bund verordnet, dass es landwirtschaftliche 
Gewässerkontrollen gibt. Er ist der Meinung, dass die offenen Schächte, welche in einen Bach entwässert werden, 
von den Betreibern abgedichtet werden müssen. Es gibt viele Schächte für die Entwässerung von kleinen Bächen 
und kleine Kontrollschächte. Die Gemeinde sollte sich überlegen diese Schächte abzudichten. Er möchte 
verhindern, dass bei einer allfälligen Kontrolle die Landwirte dafür haftbar gemacht werden, wenn 
Verunreinigungen ins Wasser gelangen. Es geht hier nicht um die Schächte neben den Strassen, sondern im Feld. 
V. Meyer: Chr. Ledermann hat die Gemeinde schon einmal auf diese Problematik aufmerksam gemacht. Alle 25 
Jahre wird die Gemeinde pflichtig etwas an die Schächte zu bezahlen, hierfür müsste aber eine 
Bestandesaufnahme der Schächte gemacht werden. 
R. Arni ergänzt, dass im Zusammenhang mit den Drainagespülungen Schächte bereits abgedeckt wurden. Die 
Schächteabdeckungen werden parallel mit den Drainagen laufend ergänzt. 
 
N. Jacusso, Küttigkofen: Er macht sich Sorgen bezüglich dem Thema der 5G Antennen in der Gemeinde. Es gibt 
sicher Gründe dafür und auch dagegen. Die Bedenken sind wissenschaftlich abzuklären. Er macht sich Sorgen, 
dass eine Antenne gestellt wird ohne dass die Bevölkerung dazu befragt wird. 
V. Meyer erklärt, dass die T-Line im Auftrag der Swisscom beim Gemeinderat eine Anfrage gestellt hat, um 
Messungen zu machen, ob der gewählte Standort geeignet wäre.  
 
S. Lüdi, Aetigkofen: Sie versteht nicht, warum die Bevölkerung bei diesem Vorhaben nicht vorgängig dazu befragt 
wird. Beim Räumlichen Leitbild wird um Mitwirkung gebeten, bei einer 5G Antenne nicht. Sie wünscht sich, dass 
solche Entscheide des Gemeinderates breiter demokratisch abgestützt werden. Die Bevölkerung musste über 
dieses Vorhaben aus der Zeitung erfahren. Warum sollte so eine Antenne mitten in einer Ortschaft aufgestellt 
werden? Das ist unzumutbar. 
V. Meyer hat sich beim Raumplanungsamt schlau gemacht. In der Regel sollen die neuen Antennen im 
Siedlungsgebiet aufgestellt werden, weil so ist die Wirkung am besten sei. Kann man Standortgebundenheit 
nachweisen, so kann auch ausserhalb des Siedlungsgebietes eine Antenne aufgestellt werden. In Gossliwil z.B. 
wurde die Antenne in der Landwirtschaftszone, beim Wald aufgestellt (nach ordentlichem 
Baugenehmigungsverfahren), weil diese Antenne zwei Dörfer versorgt: Bibern und Gossliwil.  
 
W. Isch, Aetigkofen: Es kann nicht sein, dass eine 5G Antenne mitten in ein Wohngebiet gestellt wird. Im 
gesamten Umkreis wollen Leute ihre Wohnungen kündigen, wenn diese Antenne gestellt würde. Er ist auch 
sicher, dass eine 5G Antenne im Wohngebiet die umliegenden Liegenschaften deutlich abwertet. Es gibt viele 
Unternehmungen in Aetigkofen, welche jetzt während der Homeoffice Zeit sehr gut zu Hause arbeiten konnten. 
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Dies dank dem bestehenden Glasfaserkabel. Er weist auf die möglichen gesundheitlichen Bedenken hin. Die 
Bevölkerung hat Angst und möchte keine 5G Antenne mitten im Dorf.  
V. Meyer versichert, dass die Anliegen und Bedenken der Bevölkerung sehr ernst genommen werden. Das Thema 
wird im Gemeinderat mit dem Rückkommensantrag neu diskutiert. Es wurden bis jetzt weder Baubeschlüsse 
gefasst noch hat der Gemeinderat die Anfrage der T-Line bereits schriftlich beantwortet.  
 
R. Rytz, Aetigkofen: Was sie am meisten stört, ist die Tatsache, dass die Bevölkerung von solch einem Vorhaben 
aus der Zeitung erfahren muss.   
V. Meyer bekräftigt nochmal, dass noch überhaupt nichts entschieden wurde. Der Gemeinderat hat eine Anfrage 
erhalten und das Traktandum wurde anlässlich seiner Gemeinderatsitzung öffentlich behandelt. Die 
Gemeinderatsitzung ist öffentlich und auch die Presse war anwesend.  
 
S. Lüdi, Aetigkofen: Warum wird die Diskussion über solch ein Thema nicht öffentlich mit Mitwirkung behandelt. 
Andere Kantone sprechen gesamthafte Verbote über solche Antennen aus. Sie wünscht sich, dass der 
Gemeinderat auch in diese Richtung zielt.  
 
B. Wyss, Aetigkofen: Die Bevölkerung aus Aetigkofen will keine 5G Antenne, punkt! (es wird applaudiert). 
Ergänzend erwähnt er die Problematik der Zusammenarbeit mit den Medien. Ihm fällt auf, dass dieser Journalist 
der Solothurner Zeitung noch nie positiv über Geschehnisse in der Gemeinde Buchegg berichtet hat. Vielleicht 
sollte man ihn mal darauf ansprechen, warum dies so ist.  
 
K. Arn, Küttigkofen: Gibt es überhaupt ein Bedürfnis für solch eine Antenne in der Gemeinde? Es kann fast überall 
flächendeckend telefoniert werden im Gemeindegebiet. Wer hat das Bedürfnis: der Mobilfunkbetreiber oder die 
Bevölkerung?  
 
S. Zumerle, Aetigkofen: Sie möchte wissen, ob bei der Rückkommensdiskussion im Gemeinderat darüber beraten 
wird, ob die Frage der Antenne dem Volk unterbreitet wird.  
V. Meyer der Entscheid wird nochmals im Gemeinderat diskutiert. Eine öffentliche Mitwirkung oder eine 
Abstimmung ist nicht vorgesehen. Würde der Gemeinderat dem Vorhaben zustimmen, kommt es zum Baugesuch. 
 
I. Erdiakoff, Küttigkofen: Sie schliesst sich den Voten an. Rüttenen hat der Swisscom beispielsweise einen 
Negativentscheid mitgeteilt. Sie war erstaunt über das Vorhaben der Gemeinde Buchegg in der Zeitung zu lesen. 
Sie findet auch, dass die Bevölkerung vorher miteinbezogen werden muss. 
 
A. Burkolter, Küttigkofen: Er leidet unter Strahlenallergie und befürchtet, dass die Swisscom einen Fuss in die Türe 
setzt mit der Anfrage über Messungsabklärungen. Auch er war entsetzt, das Vorhaben der Gemeinde aus der 
Zeitung erfahren zu müssen. 
 
M. Seiler, Bibern: Der Gemeinderat hat einen Versorgungsauftrag und muss sich mit solchen Anfragen 
beschäftigen. Er versucht die Stimmung etwas zu dämpfen. Nicht alles was über 5G erzählt wird, ist richtig. Da 
sind auch viele Falschmeldungen dabei. Dank der heutigen 4G Technologie ist fast jedermann auf dem 
Gemeindegebiet mobilfunktechnisch gut versorgt. Das kann je nach Arbeitgeber auch ein Kriterium für eine 
Anstellung sein. Als er in Gossliwil war (bevor die Antenne gestellt wurde) wurde ihm der schlechte 
Handyempfang jobmässig fast zum Verhängnis. In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass der Mobilfunk garantiert 
ist. Das zeigte auch die Zeit während des Lockdowns, als der grösste Teil der Bevölkerung im Homeoffice 
arbeitete. Und sind wir ehrlich, wer hat heute noch einen Festnetzanschluss? Sicher ist, dass die Gesundheit mit 
den 5G Antennen nicht gefährdet werden darf. Das muss zwingend beachtet werden. Er wünscht sich aber, dass 
nicht auf was eingeschlagen wird, was noch nicht da ist oder noch nicht beschlossen ist.  
 
P. Zimmermann, Küttigkofen: Er hat nun genug gehört von der 5G Geschichte und würde es begrüssen, wenn die 
Diskussion ein Ende finden würde.  
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S. Marti: An einer Spitexversammlung wurde schon einmal von einem Arzt erwähnt, dass es eine Zumutung sei, 
dass keine neue Antenne in Gossliwil gestellt werde. Es gibt doch immer eine Seite, die möchte mehr und andere 
haben Bedenken und wollen auf keinen Fall eine 5G Antenne. Der Gemeinderat hat noch nichts entschieden. 
 
B. Wyss, Aetigkofen: möchte anfügen, dass jeder Einzelne konfrontiert ist mit solchen Anliegen wie mit einer 5G 
Antenne.  
 
V. Meyer bedankt sich für die angeregte Diskussion und versichert, dass der Gemeinderat alle Anliegen ernst 
nimmt und sich darum kümmert. 
 
Ein weiterer Dank geht an  

- die Hauswarte für die Vorbereitungsarbeiten mit den Schutzmassnahmen 
- das Gemeindepersonal  
- die Gemeinderätin und Gemeinderäte 
- und an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gemeindeversammlung. 

 
Es ist wichtig, dass sich die Bevölkerung beteiligt, und dass sie ihre Anliegen vorbringen.  
 
Die nächste ordentliche Gemeindeversammlung findet statt am: 
Donnerstag, 3. Dezember 2020, 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Aetigkofen. 
 
Zuvor wird am Donnerstag, 17. September 2020 eine ausserordentliche Gemeindeversammlung einberufen. Die 
Informationen und die Einladung dazu erfolgen rechtzeitig.  
 
 
Für das Protokoll 
 
 
 
Die Gemeindepräsidentin: Die Gemeindeschreiberin: 
 
 
 
 
Mühledorf, 25. Juni 2020 
 
 


